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INTERNES ABKOMMEN

über die zur Durchführung des AKP—EWG-Abkommens von Lome zu treffenden
Maßnahmen und die dabei anzuwendenden Verfahren

(76/164/EWG)

DIE IM RAT VEREINIGTEN VERTRETER DER
REGIERUNGEN DER MITGLIEDSTAATEN DER
EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT —

Ferner sind Verfahren vorzusehen, nach denen die
Mitgliedstaaten die Streitigkeiten beilegen , die sich
zwischen ihnen im Zusammenhang mit dem Abkom
men ergeben könnten ;

nach Anhörung der Kommission der Europäischen
Gemeinschaften —

SIND WIE FOLGT ÜBEREINGEKOMMEN :

Artikel 1

( 1 ) Die gemeinsame Haltung, welche die Vertreter
der Gemeinschaft im AKP—EWG-Ministerrat einzu
nehmen haben, wenn sich dieser mit unter die Zu
ständigkeit der Mitgliedstaaten fallenden Fragen be
faßt, wird vom Rat nach Anhörung der Kommission
einstimmig festgelegt .

( 2) Wenn der AKP—EWG-Ministerrat beabsichtigt,
dem im Abkommen vorgesehenen Botschafteraus
schuß gemäß Artikel 75 des Abkommens die Befug
nis zu übertragen, in den unter die Zuständigkeit der
Mitgliedstaaten fallenden Bereichen Beschlüsse zu
fassen, Empfehlungen auszusprechen oder Stellung
nahmen abzugeben, wird die gemeinsame Haltung
vom Rat nach Anhörung der Kommission einstimmig
festgelegt .

(3 ) Für die Festlegung der gemeinsamen Haltung der
Vertreter der Gemeinschaft im Botschafterausschuß
gilt Absatz 1 entsprechend.

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Euro
päischen Wirtschaftsgemeinschaft, nachstehend „Ver
trag" genannt, und auf das am 28 . Februar 1975
unterzeichnete AKP—EWG-Abkommen von Lome,
nachstehend „Abkommen" genannt,

in Erwägung nachstehender Gründe :
Die Vertreter der Gemeinschaft müssen im Rahmen
des durch das Abkommen vorgesehenen Ministerrats,
nachstehend „AKP—EWG-Ministerrat" genannt, ge
meinsame Haltungen einnehmen ; andererseits kann
die Durchführung der Beschlüsse, Empfehlungen und
Stellungnahmen dieses Rates je nach Fall ein Vor
gehen der Gemeinschaft, ein gemeinsames Vorgehen
der Mitgliedstaaten oder das Vorgehen eines Mit
gliedstaats erforderlich machen.

Die von den Vertretern der Gemeinschaft einzuneh
mende gemeinsame Haltung in den unter die Zu
ständigkeit der Gemeinschaft fallenden Bereichen
wird in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des
Vertrages festgelegt, die auch auf die Festlegung der
Maßnahmen zur Durchführung der Beschlüsse ,
Empfehlungen und Stellungnahmen des AKP—EWG
Ministerrats , die sich auf ein Vorgehen der Gemein
schaft in den gleichen Bereichen beziehen , anwendbar
sind ; im übrigen obliegt es dem Rat der Europäischen
Gemeinschaften, im Verordnungsweg die Modalitä
ten festzulegen, nach denen die in Artikel 10 des Ab
kommens vorgesehenen Schutzmaßnahmen zur An
wendung gelangen .

Andererseits ist es für die Mitgliedstaaten erforder
lich, die Bedingungen zu präzisieren, unter denen in
den unter ihre Zuständigkeit fallenden Bereichen die
von den Vertretern der Gemeinschaft im AKP—EWG
Ministerrat einzunehmenden gemeinsamen Haltungen
festgelegt werden ; es obliegt ihnen ferner, in den
gleichen Bereichen die Maßnahmen zur Durchfüh
rung der Beschlüsse, Empfehlungen und Stellungnah
men dieses Rates zu treffen, die ein gemeinsames Vor
gehen der Mitgliedstaaten oder das Vorgehen eines
Mitgliedstaats erforderlich machen könnten .

Artikel 2

( 1 ) Zur Durchführung der Beschlüsse und Empfeh
lungen des AKP—EWG-Ministerrats in den unter die
Zuständigkeit der Mitgliedstaaten fallenden Bereichen
erlassen diese entsprechende Vorschriften .

(2 ) Absatz 1 gilt auch für Beschlüsse und Empfeh
lungen, die der Botschafterausschuß nach Maßgabe
des Artikels 77 des Abkommens gefaßt oder ausge
sprochen hat.
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Artikel 3 geben , werden auf Antrag der betreibenden Partei
dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften
nach Maßgabe des Vertrages und des Protokolls über
die Satzung des Gerichtshofs im Anhang zum Ver
trag vorgelegt.

Artikel 6

Alle zwischen einem oder mehreren Mitgliedstaaten
und einem oder mehreren AKP-Staaten geschlossenen
oder zu schließenden Verträge, Ubereinkommen, Ab
kommen oder Vereinbarungen jeder Form oder Art
und alle Teile hiervon, die sich auf die in dem Ab
kommen behandelten Angelegenheiten erstrecken,
werden von dem oder den betreffenden Mitglied
staaten unverzüglich den anderen Mitgliedstaaten
und der Kommission mitgeteilt.

Auf Antrag eines Mitgliedstaats oder der Kommis
sion berät der Rat über die auf diese Weise mitge
teilten Texte.

Die im Rat vereinigten Vertreter der Regierungen
der Mitgliedstaaten können nach Anhörung der
Kommission dieses Abkommen jederzeit ändern oder
ergänzen.

Artikel 7

Artikel 4
Dieses Abkommen wird von den einzelnen Mitglied
staaten nach Maßgabe ihrer verfassungsrechtlichen
Vorschriften genehmigt. Die Regierungen der einzel
nen Mitgliedstaaten notifizieren dem Sekretariat des
Rates der Europäischen Gemeinschaften, daß die für
das Inkrafttreten dieses Abkommens erforderlichen
Verfahren abgeschlossen sind.

Sind die Voraussetzungen des Absatzes 1 erfüllt, so
tritt dieses Abkommen zum gleichen Zeitpunkt wie
das Abkommen in Kraft . Es bleibt für denselben
Zeil räum wie das Abkommen anwendbar.

Hält ein Mitgliedstaat in Bereichen, die unter die
Zuständigkeit der Mitgliedstaaten fallen, die Anwen
dung des Artikels 81 des Abkommens für erforder
lich, so konsultiert er vorher die anderen Mitglied
staaten .

Hat der AKP—EWG-Ministerrat zum Vorgehen des
in Absatz 1 genannten Mitgliedstaats Stellung zu neh
men, so entspricht die Haltung der Gemeinschaft der
des betreffenden Mitgliedstaats, es sei denn, daß die
im Rat vereinigten Vertreter der Regierungen der Mit
gliedstaaten etwas anderes beschließen . Artikel 8

Artikel 5
Dieses Abkommen ist in einer Urschrift in dänischer,
deutscher, englischer, französischer, italienischer und
niederländischer Sprache abgefaßt, wobei jeder Wort
laut gleichermaßen verbindlich ist ; es wird im Archiv
des Sekretariats des Rates der Europäischen Gemein
schaften hinterlegt ; dieses übermittelt der Regierung
jedes Unterzeichnerstaats eine beglaubigte Abschrift.

Streitigkeiten, die sich zwischen Mitgliedstaaten im
Zusammenhang mit dem Abkommen, den ihm beige
fügten Protokollen sowie den zur Durchführung des
Abkommens unterzeichneten internen Abkommen er

Udfærdiget i Bruxelles , den elvte juli nitten hundrede og femoghalvfjerds .

Geschehen zu Brüssel am elften Juli neunzehnhundertfünfundsiebzig.

Done at Brussels on the eleventh day of July in the year one thousand nine hundred and
seventy-five.

Fait à Bruxelles , le onze juillet mil neuf cent soixante-quinze.

Fatto a Bruxelles , addì undici luglio millenovecentosettantacinque.

Gedaan te Brussel, elf juli negentienhonderd vijfenzeventig.
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Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique
Voor de Regering van het Koninkrijk België

På Kongeriget Danmarks vegne

Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

Pour le Gouvernement de la République française

For the Government of Ireland

Per il Governo della Repubblica italiana
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Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland


